
Ministerialrat Mag.
Robert Stein, Leiter
der Abteilung Wahl-

angelegenheiten im Bundes-
ministerium für Inneres, und
sein Stellvertreter, Mag.
Gregor Wenda, spannten in
ihrem Vortrag den Bogen
von der Entstehungsge-
schichte des Wahlrechtsän-
derungsgesetzes 2007 bis zu
einem wahlrechtlichen Aus-
blick in die Zukunft. Bereits
im Regierungsübereinkom-
men im Jänner 2007 war
deutlich erkennbar, dass in
der angebrochenen Legisla-
turperiode eine große Wahl-
rechtsreform umzusetzen
sein würde. Der rasche
Startschuss führte allerdings
dazu, dass noch im ersten
Halbjahr 2007 die parla-

mentarische Behandlung ab-
geschlossen werden konnte,
wodurch die weitreichenden
Änderungen am 1. Juli 2007
in Kraft traten. Kernelemen-
te der Reform waren unter
anderem die Herabsetzung
des Alters für die Ausübung

des aktiven und passiven
Wahlrechts, die Einführung
der Briefwahl im In- und
Ausland, die Verlängerung
der Legislaturperiode von
vier auf fünf Jahre und die
Ermöglichung der interna-
tionalen Wahlbeobachtung.

„Österreich ist das erste
Land in Europa, das seinen
Bürgerinnen und Bürgern
bereits mit Vollendung des
16. Lebensjahres die Teilna-
me an Wahlereignissen er-
möglicht“, strich Abtei-
lungsleiter Robert Stein her-
vor. So könne nun ab dem
16. Geburtstag an National-
rats-, Bundespräsidenten-,
Europa-, Landtags-, Ge-
meinderats- und Bürger-
meisterwahlen teilgenom-
men werden, ebenso an
Volksabstimmungen und
Volksbegehren auf Bundes-
ebene. 

Ein Blick auf das Wahl-
alter in der Vergangenheit
lasse erkennen, dass dieses
seit 1918 kontinuierlich ge-
senkt worden sei. 
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Meilenstein, aber nicht Endstation
Die Wahlrechtsreform 2007 war Gegenstand eines Juristischen Workshops der Rechtssektion am 10.

Jänner 2008. 

Österreich ist das erste Land in Europa, das seinen Bürgern
das Wählen ab dem 16. Lebensjahr ermöglicht.



Die Wahlkarte in ihrer
Urform gab es schon in der
ersten Republik, 1949 wur-
de erstmals die Wahl in be-
sonderen Wahlsprengeln er-
möglicht. Seither hat sich
die Mobilität von Wählerin-
nen und Wählern stetig ver-
größert. „Ab 1990 konnten
Auslandsösterreicherinnen
und Auslandsösterreicher
sowie Urlauberinnen und
Urlauber gleichermaßen un-
ter bestimmten Bedingun-
gen von ihrem Stimmrecht
außerhalb der österreichi-
schen Grenzen Gebrauch zu
machen“, erläuterte Stein.
Es sollte jedoch noch bis zur
Novelle 2007 dauern, um ei-
ne „echte Briefwahl“, ange-
lehnt an das deutsche Mo-
dell, für die postalische
Stimmabgabe innerhalb der
Landesgrenzen – und ohne
Zeugen vom Ausland aus –
einzuführen. Für Auslands-
österreicher kam es 2007 zu
zahlreichen Erleichterun-
gen, etwa durch die Zuläs-
sigkeit einer amtswegigen
Zustellung der Wahlkarte
für die Dauer von maximal
zehn Jahren im Rahmen ei-
nes „Abonnements“. 

„Wie in Deutschland gibt
es bei der Briefwahl in
Österreich nun eine eides-
stattliche Erklärung“, erklär-
te Mag. Gregor Wenda bei
der Vorstellung der neuen,
weißen Wahlkarte. Der
stellvertretende Abteilungs-
leiter beleuchtete die
zukünftige Vorgangsweise
bei einer Briefwahl, die Be-
urteilung der Gültigkeit der
Stimme und die Zuleitung
der Wahlkarten zu den zu-
ständigen Behörden: „Die
Briefwahl ist ein zusätzli-
ches Angebot an die
Wähler, keine Verpflich-
tung.“ Dem Gesetzgeber sei
es ein Anliegen gewesen,
das reguläre Wahlkartensys-
tem für die Stimmabgabe
vor einer Wahlbehörde ne-
ben dem Briefwahlsystem
aufrecht zu erhalten.

Robert Stein erörterte
zahlreiche legistische Ände-

rungen, die ebenfalls in der
Novelle 2007 umgesetzt
werden konnten – so wur-
den etwa der Austausch des
Zustellungsbevollmächtig-
ten (§ 45 Abs. 2 NRWO),
die Einbringung der Bun-
deswahlvorschläge (§ 106
Abs. 2 NRWO) und die
Pauschalierungsregelungen
angepasst. Die Bundeswahl-
behörde wurde von 9 auf 15
Parteienvertreter aufge-
stockt, damit alle im Natio-
nalrat vertretenen Parteien
repräsentiert sein können. 

Die Schaffung einer ge-
setzlichen Grundlage für in-
ternationale Wahlbeobach-
tungsmissionen der Organi-
sation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) stellte einen weite-
ren Schwerpunkt der Wahl-
rechtsreform 2007 dar. „Bis
zu dieser Gesetzesänderung
war auf Grund der Vorgabe
der strikten Wortinterpreta-
tion wahlrechtlicher Nor-
men durch den Verfassungs-
gerichtshof in Österreich
keine offizielle Wahlbeob-
achtung zulässig“, betonte
Gregor Wenda. Die Zusam-
menarbeit mit der OSZE ha-
be in Wahlsachen zwar seit
1990, als Österreich erst-
mals das „Kopenhagener
Dokument“ der OSZE und

die dort festgelegte Wahlbe-
obachtung mit unterstützt
hatte, im Rahmen eines ste-
tigen inoffiziellen Erfah-
rungsaustausches sehr gut
funktioniert, die Anwesen-
heit von Beobachtern in den
Wahlkommissionen wäre
aber ohne rechtliche Nor-
mierung in der Nationalrats-
Wahlordnung 1992 auch
weiterhin nicht durchführ-
bar gewesen. Seit 2007 gibt
es eine klare Regelung des
Zusammenspiels des
Außenministeriums mit dem
Innenministerium. „Auch
die erforderlichen Fristen
und Meldungsketten für die
OSZE wurden geändert“,
sagte Wenda.

E-Voting. Das Langzeit-
thema „E-Voting“ fand in
der Wahlrechtsreform 2007
keinen Niederschlag, den-
noch wurde das BMI auf
Grund eines Ministerratsbe-
schlusses mit der Prüfung
der elektronischen Stimmab-
gabe betraut. Abteilungslei-
ter Stein erläuterte, dass un-
ter dem Begriff „E-Voting“
heute sowohl die Stimmab-
gabe in einem Wahllokal un-
ter Einbindung eines elek-
tronischen Systems, als auch
das Votieren von außerhalb
verstanden werden könne –

zum Beispiel mittels Com-
puter oder Handy. In Öster-
reich bestehe derzeit vor al-
lem Interesse an der elektro-
nischen Distanzwahl via
Computer. Das Innenmini-
sterium verfolge die Ent-
wicklungen in anderen Staa-
ten, etwa in Estland, oder
die Pläne der Einführung
von E-Voting bei öster-
reichischen Hochschüler-
schaftswahlen mit Interesse.

Nach Abschluss der
Wahlrechtsreform auf Bun-
desebene sind derzeit die
neun Länder gefordert, ihre
Wahlrechtsordnungen an
die bundesgesetzlichen Vor-
gaben anzupassen. In vielen
Bundesländern sei dieser
Prozess durch nahende
Wahlen bereits abgeschlos-
sen, in anderen sei er noch
im Gange, berichtete Stein.
„Die Wahlrechtsreform
2007 war das erste Projekt
der neuen Bundesregierung,
das der Verwaltungsreform
gedient hat“, strich Sekti-
onschef Dr. Mathias Vogl
zum Abschluss des juristi-
schen Workshops hervor.
Die Reform „wird nicht nur
im Vollzug Verbesserungen
zeigen, sondern auch den
Bürgerinnen und Bürgern
viele Vorteile bringen.“

Bianca Pörner
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Gregor Wenda, Mathias Vogl, Robert Stein.


